Psychotherapie und Kurse mit Patienten
Ein niedergelassener Psychologischer Psychotherapeut bietet nebenberuflich an einer Erwachsenenbildungsstätte Kurse zu psychologischen Themen an. In der Praxis des Psychotherapeuten liegen auch die Kurs-Programme der Erwachsenenbildungsstätte aus, und gelegentlich melden sich zu diesen Kursen auch Patienten oder ehemalige Patienten des Psychologischen Psychotherapeuten an. Das Kammermitglied fragt an, ob es damit gegen die Berufsordnung der PKN verstoße.

 Mitglieder des  Ausschusses „Berufsordnung und Berufsethik“ der PKN kommentieren:

Berührt sein könnten folgende Paragrafen der Berufsordnung (BO) der PKN: §§ 12 (Abstinenz), 17 (Verhalten gegenüber anderen Kammermitgliedern, Wettbewerb) und 27 (Öffentliches Auftreten von Psychotherapeuten) sowie § 28 (Psychotherapeuten als Lehrende).

Die Einhaltung des § 27 (1) der BO dürfte dem Anfragenden  relativ leicht fallen: „Sie haben darauf zu achten, dass ihr öffentliches Auftreten als Fachleute nicht mit der Ausübung von Psychotherapie gleichgesetzt wird.“
Auch die Einhaltung des § 17 (2) „In Konkurrenz- und Wettbewerbssituationen sind sie zur Fairness verpflichtet.“ dürfte hier wohl zu gewährleisten sein. Der Inhalt der Kursankündigung dürfte dabei natürlich nicht wettbewerbswidrig sein. In der Vergangenheit ist bei Ärzten tlw. schon das Auslegen von Veröffentlichungen und Kurs-Programmen als wettbewerbswidrige Werbung interpretiert worden. Dieser engen Auslegung können sich die Unterzeichner nicht anschließen. Sie vermögen in dem Auslegen des Kursheftes per se keinen Verstoß gegen die BO zu erkennen. Anders wäre es, wenn der Psychotherapeut seine Patienten zur Teilnahme an seinen Kursen drängen würde.

Ein erhebliches Konfliktpotential sehen die Mitglieder des Ausschusses vor allem in der Pflicht der Psychotherapeuten zur Abstinenz, vor allem bezüglich § 12 (1), (2) und ganz besonders in Bezug auf § 12 (4) der BO:

(1)
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben ihre Beziehungen zu ihren Patientinnen und Patienten professionell zu gestalten und die besondere Verantwortung und ihren besonderen Einfluss gegenüber ihren Patientinnen und Patienten als Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten jederzeit angemessen zu berücksichtigen.

(2)
Sie dürfen die Vertrauensbeziehung zu Patientinnen und Patienten nicht zur Befriedigung eigener Bedürfnisse oder Interessen ausnutzen oder versuchen, aus den Kontakten Vorteile zu ziehen. Für ihre Arbeit steht ihnen ausschließlich das vereinbarte Honorar zu. 

(4)
Sie sollen soziale oder andere außertherapeutische Kontakte zu Patientinnen und Patienten gering halten und so gestalten, dass sie die therapeutische Beziehung und die eigene Unabhängigkeit möglichst wenig beeinträchtigen.

Wenn das Kammermitglied dem Patienten  gleichzeitig  als Psychotherapeut  und als Lehrer oder Dozent dem Patienten  gegenübertritt, sehen die Kommentatoren  ein erhebliches Potential für Rollenkonfusion, welche die therapeutische Beziehung und den Heilungserfolg beeinträchtigen könnte. Während einige Kommentatoren deshalb für  eine deutliche Trennung von psychotherapeutischer und lehrender Tätigkeit  plädieren, sehen andere die Möglichkeit einer sinnvollen Ergänzung der Psychotherapie (z. B. durch zusätzliche Kursangebote im präventiven Bereich wie  Vermittlung von Entspannungsverfahren). In jedem Fall sollte eine solche Kombination sorgfältig auf ihre Auswirkungen auf den therapeutischen Prozeß reflektiert und dokumentiert werden. In Analogie zu § 28 (3) der BO  sehen die Unterzeichner eine Doppelrolle Psychotherapeut/Lehrender dann als  nicht zulässig an, wenn mit der Dozentenrolle  bewertende/zensierende oder gar disziplinarische Funktionen verbunden sind. 
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